
reisebedingungen fûr young-sailors 
 

Teilnahmebedingungen young-sailors 
 

Die Törns der young-sailors sind grundsätzlich für Personen im Altersbereich von 16 bis 26 Jahren bestimmt. In Ausnahmefällen können 
sowohl jüngere oder auch ältere Törnteilnehmer zugelassen werden, wenn sie sich verpflichten, sich der oben erwähnten Altersgruppe 
entsprechend zu verhalten. 
Um an einem Törn teilnehmen zu können, muss der young-sailor 15 Minuten frei schwimmen können, organisch gesund sein und an keiner 
ansteckenden Anfall-Krankheit leiden. 
Bei den Törns der young-sailors stehen die Ferien im Vordergrund. Deshalb können nach Törneinde keine Ansprüche auf Rückerstattung 
geltend gemacht werden, wenn die im Prospekt oder auf der Internetseite angegebenen Routen oder Seemeilen nicht erreicht werden. Bei 
vom Vercharterer zu verantwortende Liegezeiten bis zu 3 Tagen entsteht kein Anspruch auf Rückerstattung. Auch können weitere 
Ansprüche wie Flüge, Hotels, und andere Folgekosten nicht geltend gemacht werden. 
 

Anmeldung 
 

Nach erfolgter Bestätigung Deines Buchungstermines ist eine Anzahlung von 50% des Törnpreises innert 10 Tagen zu leisten. Der 
Restbetrag ist 4 Wochen vor Reisebeginn zahlbar. Bei kurzfristigen Buchungen innerhalb 8 Wochen vor Reisebeginn ist nach Bestätigung 
der ganze Betrag fällig. Nach Eingang des ganzen Betrages erhältst Du die Reisedokumente, die allein den Zutritt an Bord des Schiffes 
ermöglichen. 
 

Annullierungs- und Extrarückreisekosten-Versicherung – Verantwortlichkeit 
 

Wir empfehlen Dir den Abschluss einer Annullierungskosten-Versicherung. Sie deckt die vom Reiseteilnehmer vertraglich geschuldeten 
Annullierungskosten. Reisegepäck-, Reiseunfall- und Reisekrankheitsversicherungen kannst Du eventuell bei Deiner bestehenden 
Versicherungen günstig einschliessen. Falls dies nicht der Fall sein sollte, kannst Du eine günstige Reiseversicherung bei ELVIA abschliessen. 
Die entsprechenden Unterlagen erhältst Du beim HOZ-Hochseezentrum in Rorschach. 
Wir haften nicht bei irgendwelchen Unfällen, Verletzungen, Verspätungen oder Unregelmässigkeiten sowie Verlust von Gepäck oder 
anderen Gegenständen. Programm- und Preisänderungen sind nicht wahrscheinlich, bleiben aber ausdrücklich vorbehalten. Kann die Reise 
aus irgendwelchen Gründen (höhere Gewalt, ungenügende Beteiligung etc.) nicht durchgeführt werden, so wird der einbezahlte Betrag 
zurückerstattet unter Ausschluss jeglicher Schadenersatzansprüche des Reiseteilnehmers. 
 

Reisedokumente 
 

Der Teilnehmer ist für die notwendigen Reisepapiere selbst verantwortlich. Im Moment ist für keines der programmierten Ziele eine 
Impfung erforderlich, jedoch werden Starrkrampf-, Cholera-, Hepatitis A und Typhus-Impfungen je nach Veranlagung empfohlen. Bitte 
spreche rechtzeitig mit Deinem Arzt darüber. Über die jeweils anzuwendenden Zollbestimmungen erfolgt an Bord eine Orientierung. Jeder 
young-sailor ist verantwortlich für entstehenden Schaden gegenüber Schiff und Mannschaft, wenn er wissentlich Zollbestimmungen 
übertritt. Bitte kontrolliere vor der Abreise die Gütigkeit Deines Reisepasses oder Deiner Identitätskarte. 
 

Reisegepäck 
 

Dein ganzes Gepäck sollte aus maximal 2 Seesäcken bestehen, Koffer oder sperrige Reisetaschen können an Bord nicht untergebracht 
werden. Du erhältst jeweils mit der Bestätigung eine Empfehlung für Deine Ausrüstung. 
 

Abmeldung 
 

Bei Abmeldung einer Buchung erheben wir zur Deckung der Spesen eine Bearbeitungsgebühr von Fr. 60.- zuzüglich nötige Telegramm-
Spesen. Bei einem Rücktritt später als 4 Wochen vor dem Reisebeginn verfällt die geleistete Anzahlung. Bei einem Rücktritt später als 3 
Wochen vor dem Reisebeginn schuldet uns der Teilnehmer 80% des ganzen Preises und bei weniger als 2 Wochen 100%. Es besteht in 
jedem Fall die Möglichkeit, eine Ersatzperson zu stellen, welche den Teilnahmebedingungen (Altersgrenze) entspricht. 
 

Schiffsordnung 
 

Um die Sicherheit an Bord zu gewährleisten, besteht eine Schiffsordnung, die der Skipper anfangs des Törns erklären wird. Bitte befolge 
diese Anweisungen. Der Skipper hat die Befehlsgewalt und ist verantwortlich für das Leben und Wohlbefinden aller Teilnehmer und für den 
Zustand des Schiffes. Der Skipper bemüht sich mit besonderer Sorgfalt, jedem young-sailor erlebnisreiche, frohe und angenehme Ferien zu 
vermitteln. 
 

Zur Bordroutine gehört: 
 

• Der young-skipper wird an Bord aus der Bordkasse verpflegt 
• Jeder young-sailor hält das Schiff, seine Kabine und seinen Schlafplatz im speziellen sauber und in Ordung 
• Jeder young-sailor hält Toiletten, Wasch- und Duscheinrichtungen sauber (der Massstab wird von den anderen an Bord 

festgesetzt) 
• Jeder young-sailor beteiligt sich an den Bordarbeiten (inklusive der Führung des Schiffes [steuern, navigieren]), der 

Durchführung von Manövern unter Anleitung des young-skippers 
• Jeder young-sailor beteiligt sich bei den Arbeiten zur Verpflegung der Crew (einkaufen, kochen, abwaschen) 
• Jeder young-sailor hilft dem young-skipper bei der Durchführung von Wartungs- und Reparaturarbeiten im Rahmen seiner 

Möglichkeiten unter der Anleitung des young-skipper 
• Jeder young-sailor meldet sich (wie es an Bord einer Yacht der Brauch ist) persönlich beim young-skipper ab, wenn er von Bord 

gehen will. Bei der Rückkehr meldet er sich wieder zurück 
• Jeder young-sailor raucht nur an Deck und niemals unter Deck; zudem raucht er immer so, dass die anderen young-sailors nicht 

dauernd im Rauch sind 
• Jeder young-sailor geht sparsam mit Strom und Wasser an Bord um. 

 
 
 
 
 

Ort, Datum:______________________________________________ Unterschrift:___________________________________________ 
 (bei Minderjährigen young-sailors des gesetzlichen Vertreters) 
 
Unter young-sa lors wird die Einfachheit vorgezogen: Weder werden beide Geschlechter explizit erwähnt, noch wird die Höflichkeitsform gebraucht. i


